
 Zum „Schritt in die Metaphysik der Sitten“ 11.1.3 
Kant GMS, Zweiter Abschnitt (IV, 426/22-30 und 428/34 – 429/9) 

 

1. Unbedingter Zweck 
 
Der Mensch ist unbedingter Zweck, weil er 
 
[a] immer selbstbestimmend sein muss (auch die Aufgabe der Selbstbestimmung ist ein Akt derselben), 

und weil er 
 
[b] sich darin als Endzweck oder Zweck an sich erlebt (KU § 87; [a]/[b] hängen eng zusammen), 
 
[c]  – als Endzweck, dessen Würde in der Fähigkeit zur Achtung vor dem Anderen besteht, die ihrerseits 

durch Vernunft ermöglicht wird, da diese über die Partikularität der tierischen, für sich parteiischen 
und für andere blinden Zentralität hinausführt. 

 
2. Das Metaphysische des unbedingten Zweckes 
 
Den Menschen als sittliches (praktisch vernünftiges) Subjekt zu erfassen, ist der Schritt in die Metaphysik, von 
dem Kant spricht, und zwar in die Metaphysik der Sitten (IV, 426/27-30). Sittliche Humanität ist das praktisch 
Unbedingte (Metaphysische), so wie Welt, Gott, Freiheit und Seele das theoretisch Unbedingte (Metaphysi-
sche) ausmachen. 
 
3. Die metaphysischen Eigenschaften 
 
Es sind drei Eigenschaften, welche die sittliche Humanität zu etwas Metaphysischem machen. Es sind die 
folgenden: Sittliche Humanität ist 
 
3.1 ... nicht empirisch, doch apriori universal gültig 
 
Der unbedingte Endzweckcharakter des sittlich verantwortlichen Menschseins ist keine empirische Größe, denn 
 

[a] er erschließt sich nur der Innenperspektive (1) des einzelnen Subjekts (IV, 429/3ff: „so fern ist es ... 
ein subjectives Princip menschlicher Handlungen“). In der Außenperspektive ist er nicht zugänglich. 
So ist es zwar ein „Gegenstand“, aber kein empirischer, also ein metaphysischer „Gegenstand des 
Verstandes“ (IV, 388/7f). 

 
Zusatz: Daher ist es ein Schritt in die Metaphysik der Sitten. Es geht nicht um objektivierbare Gegenstände wie Seele, Ich, Frei-
heit und Gott, sondern um das nicht objektivierbare Selbsterleben (in dem solche theoretisch-metaphysische Gegenstände ebenso 
wie empirisch-äußere auch gegeben sind). 

 
[b] er ist in seiner Allgemeinheit nicht induktiv empirisch gewonnen, und doch wird er apriori bezüglich 

jedes einzelnen Menschen (ja, über Kant hinaus, bezüglich jedes eigenwirklichen Wesens) als univer-
sal gültig eingesehen: wir wissen, dass jeder andere Mensch sich ebenso erlebt („vorstellt“) und erleben 
muss – es ist ein Wissen von der Notwendigkeit und Objektivität eines subjektiven Innenaspektserle-
bens. Dies kann nicht empirisch induktiv zustande kommen (IV, 429/5ff: „also ist es zugleich ein ob-
jectives Princip“ und 431/2ff: „nicht als Zweck der Menschen (subjectiv)..., sondern ... objectiver 
Zweck“). 
 
Zusatz: Warum muss sich der Mensch als Endzweck vorstellen? Weil es die von allem Individuellen losgelöste Vernunft ist, die 
in jedem Individuum auf gleiche Weise am Werk ist, und zwar als nur aus und durch sich selbst bestimmt am Werk ist (nicht 
heteronom bestimmt): Vernunft ist Freiheit, ihr Seinsollen und Handeln ist nicht abhängig von Bedingungen (dass sie Mittel zu 
anderem sei etwa), sondern hat seine Berechtigung in sich selbst (IV, 448/9-21): sie ist und handelt um ihrer selbst willen – sie ist 
unbedingt, sie ist und handelt in jedem Individuum als Repräsentant des Unbedingten, sie ist und handelt als Endzweck. 

 
3.2 ... unbedingt 
 
Sittliche Verantwortung drängt sich unbedingt – d. h. unabhängig von persönlichen Vor- oder Nachteilen wie 
von den naturkausal bestimmten Umständen – auf. Mit dem Unbedingten, das die Bedingtheiten und ihre Ge-
flechte möglich macht, trägt und ordnet, hat es eben die Metaphysik zu tun. 
 
3.3 ... paradox 
 
Der Imperativ zur Achtung aller Wesen ist ein synthetisches Gesetz (IV, 426/27: „Verknüpfung“ und 420/14: 
„synthetisch-praktischer Satz a priori“ und 440/24: „synthetischer Satz“) und deswegen paradox: Indem er die 
Achtung vor dem Vernunftwesen in jedem Individuum – also nicht nur in mir, sondern in allen – fordert, ver-
bindet er, was sich eigentlich ausschließt: Selbst und Nicht-Selbst, Eigeninteresse und Hintansetzung des Eigen-
interesses aus Rücksicht auf andere. 
 
„Hierin liegt eben das Paradoxon: daß bloß die Würde der Menschheit als vernünftiger Natur ohne irgend 
einen andern dadurch zu erreichenden Zweck oder Vortheil, mithin die Achtung für eine bloße Idee dennoch zur 
unnachlaßlichen Vorschrift des Willens dienen sollte, und daß gerade in dieser Unabhängigkeit der Maxime von 
allen solchen Triebfedern die Erhabenheit derselben bestehe und die Würdigkeit eines jeden vernünftigen Sub-
jects, ein gesetzgebendes Glied im Reiche der Zwecke zu sein“ (IV, 439/4-10). 

                                                 
1 Herbert Huber: Philosophieren – wie und wozu? (Donauwörth: Auer 2006), § 50 Zusatz 


